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Sonstige Bestimmungen: 
 

• Johann Florian muss alle von ihm aufgenommenen 
Schulden selbst zurückzahlen. 
 

• Johann Florian teilt sich mit seinem Bruder Rudolf die 
Herrschaft Sprinzenstein, die jüngeren Brüder Simon 
Hieronymus und Wenzel Reichard die Herrschaft 
Neuhaus. 
 

• Die beiden älteren zahlen den jüngeren Brüdern 5 
Jahre lang jährlich 1.000 fl aus, da ihre Herrschaft 
weniger wert ist. 
 

• Besitzer der Herrschaften Sprinzenstein und Neuhaus 
sind jeweils die älteren Brüder Johann Florian und 
Simon Hieronymus. Sie bezahlen ihren jüngeren 
Brüdern jährlich die Zinsen aus. 
 

• Jede Besitzveränderung unter den Brüdern hat mit 
einem halben Jahr Kündigungsfrist zu erfolgen. 
 

• Der Besitzer von Sprinzenstein muss alle Schulden 
bezahlen und Außenstände eintreiben. Der Überschuss 
ist zu teilen; für Schäden an der Herrschaft müssen 
gleichfalls alle 4 Brüder gemeinsam aufkommen. 
 

• Briefliche Urkunden verbleiben bei der jeweiligen 
Herrschaft. Jeder Bruder hat dazu Zugang, kann aber 
nur in Übereinkunft mit den anderen Brüdern darüber 
verfügen. 
 

• Der Vertrag tritt mit 1.9.1615 in Kraft; von da an haben 
die Brüder auch gegenseitige Beistandspflicht. 
 

• Die Bestimmungen über den Verkauf der Herrschaft 
bleiben dieselben wie bei der ersten Teilung 1600.  
( JFVS ) 
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